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(54)  Vorrichtung  zum  schwenkbaren  Halten  einer  Flügelklappe 

(57)  Eine  Vorrichtung  zum  schwenkbaren  Halten 
einer  insbesondere  um  eine  horizontale  Achse 
schwenkbaren  Flügelklappe  umfasst  ein  ebenes 
Gelenkviereck  (8.1,  9.1,  10.1,  11.1)  und  federnde  Mittel 
(18)  zum  Dämpfen  der  Schwenkbewegung.  Die  federn- 
den  Mittel  weisen  ein  Federelement  (18)  auf,  das  mit 
seinem  dehnbaren  Teil  verschiebbar  um  ein  Veranke- 
rungselement  (7)  herumgeführt  ist.  Das  Verankerungs- 

element  (7)  ist  z.  B.  ein  im  Gelenkrahmen  (1)  der 
Vorrichtung  eingesetzter  Kunststoffring.  Sein  Durch- 
messer  entspricht  einem  Mehrfachen  des  Durchmes- 
sers  des  Federelements  (18).  Die  ganze  Vorrichtung  ist 
vorzugsweise  symmetrisch  bezüglich  einer  durch  die 
Bewegung  des  Gelenkvierecks  (8.1,  9.1,  10.1,  11,1) 
definierten  Ebene  aufgebaut. 
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Beschreibung 

Technisches  Gebiet 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  5 
schwenkbaren  Halten  einer  insbesondere  um  eine  hori- 
zontale  Achse  schwenkbaren  Flügelklappe,  umfassend 
ein  ebenes  Gelenkviereck  und  federnde  Mittel  zum 
Dämpfen  bzw.  Ausbalancieren  der  Schwenkbewegung. 
Weiter  betrifft  die  Erfindung  einen  Schrank  mit  einer  10 
Flügelklappe,  welche  durch  Gelenkvierecke  geführt  und 
vorzugsweise  durch  federnde  Mittel  ausbalanciert  ist. 

Stand  der  Technik 
15 

Es  ist  bekannt,  kippbare  Fensterflügel  und 
schwenkbare  Schranktüren  durch  ebene  Gelenkvier- 
ecke  zu  führen  (vgl.  z.  B.  DE-32  39  989  A1  oder  DE-27 
45  934  A1).  Solche  Konstruktionen  erlauben  es,  den 
Flügel  um  gedachte  geometrische  Achsen  zu  führen  20 
oder  den  Flügel  vor  dem  Schwenken  aus  dem  Rahmen 
in  gewünschter  Weise  abzuheben. 

Aus  der  DE-32  39  989  A1  ist  ferner  bekannt, 
Gelenkvierecke  mit  Federn  auszurüsten,  um  die 
Schwenkbewegung  zu  unterstützen.  25 

Darstellung  der  Erfindung 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung  der 
eingangs  genannten  Art  anzugeben,  die  sich  durch  eine  30 
kompakte  Bauart  auszeichnet. 

Gemäss  der  Erfindung  besteht  die  Lösung  darin, 
dass  bei  einer  Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art 
die  federnden  Mittel  ein  mit  seinem  dehnbaren  Teil  ver- 
schiebbar  um  ein  Verankerungselement  herumgeführ-  35 
tes  Federelement  umfassen. 

Der  Vorteil  einer  solchen  Konstruktion  besteht 
darin,  dass  auf  kleinem  Platz  ein  Element  mit  geeigne- 
ter  Kraftentwicklung  angeordnet  werden  kann.  Das 
Federelement  muss  um  das  Verankerungselement  40 
herum  verschiebbar  sein,  damit  es  sich  über  seine 
ganze  Länge  unter  Belastung  gleichmässig  ausdehnen 
kann. 

Vorzugsweise  ist  das  Federelement  eine  auf  Zug 
belastbare  Spiralfeder.  Denkbar  ist  im  Prinzip  auch  ein  45 
Gummielement. 

Das  Verankerungselement  bildet  eine  bogenför- 
mige  Führung,  deren  Krümmungsradius  einem  Mehrfa- 
chen  eines  halben  Durchmessers  des  Federelements 
entspricht.  Das  Federelement  wird  also  einer  relativ  so 
sanften  Biegung  unterworfen.  Der  Krümmungsradius 
der  Führung  ist  z.  B.  mindestens  dreimal  grösser  als  der 
halbe  Durchmesser  der  geführten  Spiralfeder.  Bei  sehr 
kleinen  Krümmungsradien  erhöht  sich  die  Belastung 
und  die  Bruchgefahr  des  Federelements  überproportio-  55 
nal. 

Das  Federelement  ist  vorzugsweise  mit  beiden 
Enden  am  Gelenkviereck  angebracht.  D.  h.  die  Feder 
wird  stärker  ausgedehnt  als  der  Verschiebungsweg  des 

entsprechenden  Angriffspunkts.  Greifen  beide  Enden 
am  selben  Punkt  des  Gelenkvierecks  an,  so  ist  die  Län- 
genausdehnung  doppelt  so  gross  wie  die  vom  Angriffs- 
punkt  zurückgelegte  Wegstrecke.  Es  ist  aber  auch 
möglich,  die  beiden  Enden  der  Feder  an  zwei  verschie- 
denen  Punkten  des  Gelenkvierecks  angreifen  zu  las- 
sen.  Je  nach  gewünschter  Kraftentwicklung  kann  auch 
das  eine  Ende  der  Feder  an  einem  unverschiebbaren 
Punkt  verankert  werden.  Die  Vorrichtung  kann  so  aus- 
geführt  sein,  dass  der  Anwender  selbst  die  Möglichkeit 
hat,  die  Federstärke  einzustellen,  indem  er  die  für  seine 
Anwendung  geeigneten  Angriffspunkte  auswählt. 

Das  Gelenkviereck  ist  vorzugsweise  an  einem 
Gelenkrahmen  beweglich  gelagert,  an  welchem  auch 
das  Verankerungselement  ausgebildet  ist.  D.  h.  Gelenk- 
viereck,  Gelenkrahmen  und  Verankerungselement  bil- 
den  eine  konstruktive  Einheit,  die  als  Ganzes  montiert 
werden  kann. 

Zur  besseren  Stabilisierung  des  Gelenkvierecks 
stützt  der  Gelenkrahmen  das  Gelenkviereck  im  wesent- 
lichen  symmetrisch  bezüglich  einer  Bewegungsebene 
des  Gelenkvierecks  ab.  Auf  diese  Weise  können  uner- 
wünschte  Drehmomente  im  Gelenkviereck  und  in  der 
Lagerung  des  Gelenkvierecks  minimiert  werden.  Die 
symmetrische  AbStützung  eignet  sich  auch  für  Vorrich- 
tungen  ohne  federnde  Mittel  zum  Dämpfen  der 
Schwenkbewegung. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es  auch,  wenn  das 
Gelenkviereck  vollständig  im  Gelenkrahmen  versenk- 
bar  ist.  Der  Gelenkrahmen  kann  dabei  geschlossen 
oder  offen  sein.  Die  Versenkbarkeit  hat  den  Vorteil, 
dass  die  Gefahr  vermindert  wird,  dass  Gegenstände  in 
die  Bewegungsbahn  des  Gelenkvierecks  gelangen, 
oder  Personen  sich  beim  unvorsichtigen  Betätigen  der 
Flügelklappe  verletzen. 

Die  Versenkbarkeit  lässt  sich  besonders  gut  mit  der 
symmetrischen  Konstruktion  des  Gelenkrahmens  kom- 
binieren.  Allerdings  beschränkt  sich  die  versenkbare 
Konstruktion  nicht  auf  Schwenkvorrichtungen  mit 
Federelementen. 

Versenkbare  oder  symmetrische  Konstruktionen 
können  auch  mit  andersartigen  Federelementen  ausge- 
führt  sein.  Insbesondere  können  sie  mit  gewöhnlichen 
linear  geführten  Spiralfedern  kombiniert  werden. 
Sowohl  bei  der  versenkbaren  als  auch  bei  der  symme- 
trischen  Konstruktion  ist  das  Federelement  vorzugs- 
weise  im  Gelenkrahmen  integriert.  Es  ist  z.  B.  so 
ausgeführt,  dass  es  das  Gelenkviereck  in  den  Gelenk- 
rahmen  zurückzieht,  um  beim  Oeffnen  der  Flügelklappe 
gespannt  zu  werden. 

Bei  linear  ausgebildeten  Federelementen  sind 
ohne  weiteres  auch  Druckfederkonstruktionen  einsetz- 
bar,  die  das  Gelenkviereck  aus  dem  Gelenkrahmen  hin- 
ausdrücken,  z.  B.  um  beim  Schliessen  der  Flügelklappe 
gespannt  zu  werden. 

Gemäss  einer  besonders  kostengünstig  herstellba- 
ren  Ausführungsform  ist  der  Gelenkrahmen  im  wesent- 
lichen  aus  zwei  in  definiertem  Abstand  miteinander 
verbundenen  (z.  B.  vernieteten),  aus  Blech  gebildeten 
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Rahmenteilen  hergestellt.  Der  Gelenkrahmen  ist  z.  B. 
länglich,  wobei  am  einen  Ende  die  (stirnseitige)  Oeff- 
nung  vorgesehen  ist,  durch  welche  sich  das  Gelenkvier- 
eck  resp.  ein  Teil  davon  herausbewegen  kann.  Am 
anderen  Ende  befindet  sich  die  vorzugsweise  ringför-  5 
mige  Verankerung  für  das  Federelement.  Zu  diesem 
Zweck  kann  z.  B.  ein  Kunststoffring  zwischen  die  Rah- 
menteile  eingesetzt  werden,  dessen  Achse  senkrecht 
zur  Bewegungsebene  des  Gelenkvierecks  steht. 

Vorzugsweise  ist  das  Gelenkviereck  durch  zwei  am  10 
Gelenkrahmen  schwenkbar  befestigte  Arme  und  zwei 
an  den  genannten  Armen  parallel  zueinander  befestigte 
Arme  gebildet.  An  den  letztgenannten  Armen  ist  z.  B. 
ein  Befestigungsarm  gelenkig  angebracht,  welcher  mit 
der  Flügelklappe  zu  verbinden  ist.  15 

Im  Sinn  der  bevorzugten  symmetrischen  Ausfüh- 
rung  sind  die  erstgenannten  Arme  als  Doppelarme  aus- 
geführt,  welche  die  zweitgenannten  Arme  jeweils 
gabelartig  fassen.  Ein  symmetrischer  Aufbau  lässt  sich 
auch  dadurch  realisieren,  dass  die  zweitgenannten,  den  20 
Befestigungsarm  haltenden  Arme  je  doppelt  ausgeführt 
sind  und  so  die  erstgenannten  Arme  beidseitig  umgrei- 
fen. 

Zum  Ausbalancieren  des  Eigengewichts  der  mit 
einer  erfindungsgemässen  Vorrichtung  geführten  25 
Klappe  können  zwei  Federn  vorgesehen  sein,  die  an 
Angriffspunkten  unterschiedlicher  Hebelwirkung  am 
Gelenkviereck  angreifen.  Je  nach  Länge  des  der  Feder- 
kraft  zugeordneten  Hebelarms  wirkt  ein  mehr  oder 
weniger  starkes  "Gegengewicht"  auf  die  Klappe.  Vor-  30 
zugsweise  ist  das  Drehorgan  ein  Hebel  mit  einstellbarer 
bzw.  verstellbarer  Länge  des  effektiven  Hebelarms. 
Anstelle  eines  Hebels  kann  auch  eine  exzentrisch  gela- 
gerte  Rolle  vorgesehen  sein,  an  deren  Umfang  die 
Federn  befestigt  sind  und  auf  deren  Umfang  die  Federn  35 
teilweise  aufliegen  bzw.  geführt  sind. 

Mit  besonderem  Vorteil  werden  erfindungsge- 
mässe  Schwenkvorrichtungen  bei  Schränken  einge- 
setzt,  die  eine  um  eine  horizontale  Achse  schwenkbare 
Flügelklappe  aufweisen.  Eine  typische  Anwendung  sind  40 
Klappschränkchen  mit  Türchen,  die  beim  Oeffnen  aus 
einer  vertikalen  in  eine  horizontale  Lage  herunterge- 
klappt  werden.  Durch  geeignete  Dimensionierung  der 
Feder  kann  das  Türchen  weitgehend  ausbalanciert  wer- 
den,  so  dass  es  sich  leicht  öffnen  und  schliessen  lässt.  45 
Der  Vorteil  der  erfindungsgemässen  federgedämpften 
Konstruktion  besteht  darin,  dass  die  Kraftentwicklung 
mit  zunehmendem  Oeffnungswinkel  steigt  und  so  das 
zunehmende,  durch  die  Schwerkraft  des  Türchens 
bedingte  Drehmoment  kompensiert.  Diesbezüglich  ist  so 
die  erfindungsgemässe  Vorrichtung  den  bekannten 
Konstruktionen  mit  Gasdruckzylindern  eindeutig  überle- 
gen. 

Die  Rahmenöffnung  für  die  Flügeltüre  ist  z.  B. 
durch  Rohre  gebildet.  Mit  der  erfindungsgemässen  ss 
Schwenkvorrichtung  kann  die  Flügelklappe  um  die  geo- 
metrische  Achse  eines  der  Rahmenrohre  geschwenkt 
werden. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  die  Flügelklappe  dop- 
pelwandig  auszubilden  und  mit  Ausnehmungen  zum 
Einhängen  der  Befestigungsarme  zu  versehen.  Dies 
erleichtert  die  Montage  der  Schwenkvorrichtung  und 
der  Flügelklappe.  Die  Schwenkvorrichtungen  werden 
an  der  Seitenwand  des  Schranks  befestigt,  wonach  die 
Schranktüre  auf  die  Befestigungsarme  geschoben  und 
an  diesen  festgeschraubt  wird. 

Weitere  vorteilhafte  Ausführungsformen  und  Merk- 
malskombinationen  ergeben  sich  aus  der  nachfolgen- 
den  Detailbeschreibung  und  der  Gesamtheit  der 
Patentansprüche. 

Kurze  Beschreibung  der  Zeichnungen 

Die  zur  Erläuterung  der  Ausführungsbeispiele  ver- 
wendeten  Zeichnungen  zeigen: 

Fig.  1a,  b  Eine  Seitenansicht  eines  erfindungsge- 
mässen  Scherengelenks  in  geschlosse- 
ner  und  offener  Stellung; 

Fig.  2  eine  Draufsicht  gemäss  Ansicht  A  aus 
Fig.  1a; 

Fig.  3  eine  schematische  Darstellung  einer 
Schnittdarstellung  eines  Schranks  mit 
einem  Scherengelenk  gemäss  Fig.  1a,  b 
und  2; 

Fig.  4  eine  schematische  Darstellung  einer  Vor- 
richtung  zum  einstellbaren  Ausbalancie- 
ren  einer  mit  einem  Gelenkviereck 
geführten  Schrankklappe; 

Fig.  5  eine  schematische  Darstellung  einer  Vor- 
richtung  zum  einstellbaren  Ausbalancie- 
ren  einer  schwenkbaren  Klappe  mit  Hilfe 
einer  exzentrisch  gelagerten  Rolle. 

Grundsätzlich  sind  in  den  Figuren  gleiche  Teile  mit 
gleichen  Bezugszeichen  versehen. 

Wege  zur  Ausführung  der  Erfindung 

Die  in  den  Fig.  1a,  b  und  2  dargestellte  Vorrichtung 
weist  einen  Gelenkrahmen  1  auf,  welcher  aus  zwei  par- 
allelen  Blechrahmen  2,  3  (vgl.  Fig.  2)  gebildet  ist.  Die 
beiden  Blechrahmen  2  und  3  sind  deckungsgleich.  Im 
folgenden  wird  daher  nur  der  eine  im  Detail  erläutert. 

Der  Blechrahmen  2  ist  länglich  und  weist  einen 
rechteckigen  bzw.  U-förmigen  Teil  auf,  der  durch  drei 
streifenartige  Rahmenabschnitte  2.1,  2.2,  2.3  gebildet 
ist,  und  einen  ringförmigen  Rahmenabschnitt  2.4  am 
hinteren  Ende  des  Gelenkrahmens  1.  Da  das  weiter 
unten  beschriebene  Gelenkviereck  von  aussen  sichtbar 
ist,  handelt  es  sich  um  einen  sog.  offenen  Gelenkrah- 
men.  Bei  einer  sog.  geschlossenen  Ausführung  wären 
die  Blechrahmen  durch  Blechplatten  ersetzt. 
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Die  beiden  parallelen  Blechrahmen  2,  3  sind  durch 
drei  Nietverbindungen  4,  5,  6  im  rechteckförmigen  Teil 
und  durch  einen  Kunststoffring  7  im  ringförmigen  Rah- 
menabschnitt  2.4  verbunden  und  in  definiertem 
Abstand  parallel  gehalten.  Wie  sich  aus  der  nachfolgen-  5 
den  Beschreibung  ergibt,  kommt  den  Nietverbindungen 
4,  5,  6  und  dem  Kunststoffring  neben  der  Verbindungs- 
funktion  auch  noch  je  eine  zweite  andere  Funktion  zu. 

Die  als  durchgehende  Achsen  ausgebildeten  Niet- 
verbindungen  5,  6  dienen  zugleich  als  Befestigungs-  10 
und  Drehachsen  der  Dreharme  8.1,  8.2  resp.  9.1,  9.2. 
Alle  vier  Dreharme  8.1,  8.2,  9.1,  9.2  bewegen  sich  par- 
allel  zueinander.  Bei  eingezogenem  Scherengelenk 
(wie  in  Fig.  1a  dargestellt)  sind  die  Dreharme  8.1,  8.2, 
9.1,  9.2  schräg  nach  hinten  gegen  den  Rahmenab-  1s 
schnitt  2.4  geneigt  (z.  B.  in  einem  60°-Winkel  bezüglich 
des  streifenförmigen  Rahmenabschnitts  2.3). 

Am  (schwenkbaren)  Ende  der  Dreharme  8.1,  8.2, 
9.1,  9.2  ist  ein  Winkelarm  11  mit  Bolzen  13.1,  13.2 
gelenkig  angebracht.  Der  Winkelarm  1  1  weist  einen  lan-  20 
gen  und  einen  kurzen  Abschnitt  11.1  resp.  1  1  .2  auf.  Der 
lange  Abschnitt  11.1  ist  durch  die  Dreharme  8.1,  8.2, 
9.1,  9.2  parallel  zu  den  Rahmenabschnitten  2.1  und  2.3 
geführt.  Der  kurze  Abschnitt  1  1  .2  bildet  mit  dem  langen 
Abschnitt  11.1  einen  Winkel  von  z.  B.  etwa  150°.  25 

Ein  zweiter  gleichartiger  Winkelarm  10  (mit  zwei 
sinngemässen  Abschnitten  10.1,  10.2)  ist  durch  Bolzen 
12.1,  12.2  mit  den  Dreharmen  8.1,  8.2,  9.1,  9.2  verbun- 
den.  Die  Bolzen  12.1,  12.2  befinden  sich  jeweils  etwa  in 
der  Mitte  zwischen  der  Nietverbindung  5  resp.  6  und  30 
dem  Bolzen  1  3.  1  resp.  1  3.2.  Die  Dreharme  8.  1  ,  8.2,  9.  1  , 
9.2  bilden  mit  den  Winkelarmen  10,  11  (insbesondere 
mit  den  Abschnitten  10.1,  11.1)  ein  Gelenkparallelo- 
gramm. 

An  den  vorderen  Enden  der  kleinen,  abgewinkelten  35 
Abschnitte  10.2,  1  1  .2  ist  ein  Schwenkarm  15  durch  Bol- 
zen  14.1  resp.  14.2  schwenkbar  gehalten.  Der 
Schwenkarm  15  ist  im  Querschnitt  U-förmig.  Er  weist 
zudem  einen  (in  der  Seitenansicht)  verbreiterten  Basis- 
abschnitt  15.1  und  einen  schmalen  fingerförmigen  End-  40 
abschnitt  15.2  auf.  Die  Verbreiterung  im  Basisabschnitt 
15.1  ist  dergestalt,  dass  die  Verbindungslinie  zwischen 
den  beiden  Bolzen  14.1,  14.2  und  die  Längsachse  des 
Endabschnitts  15.2  unter  einem  bestimmten  Winkel  von 
z.  B.  30°  zueinander  stehen.  Die  Grösse  des  Winkels  45 
ergibt  sich  daraus,  dass  im  eingezogenen  Zustand 
gemäss  Fig.  1a  die  Dreharme  8.1,  9.1  in  einem  von  90° 
verschiedenen  Winkel  bezüglich  der  Verbindungslinie 
der  Nietverbindungen  5  und  6  stehen.  Bei  eingezoge- 
nem  Scherengelenk  ist  im  vorliegenden  Fall  die  Längs-  so 
achse  des  Endabschnitts  15.2  zwar  senkrecht  zur 
genannten  Verbindungslinie  der  Nietverbindungen  5,  6, 
aber  nicht  parallel  zu  den  Dreharmen  8.1  ,  8.2,  9.1  ,  9.2. 

An  den  hinteren  Enden  der  Winkelarme  10,  1  1  sind 
Haken  oder  Oesen  1  6  resp.  1  7  ausgebildet.  An  ihnen  ss 
können  die  beiden  Enden  18.1,  18.2  der  Zugfeder  18 
eingehakt  bzw.  befestigt  werden.  Die  Zugfeder  18  ist 
gemäss  der  Erfindung  um  den  Kunststoffring  7  herum- 
geführt.  Der  Durchmesser  des  Kunststoffrings  7  ist  z.  B. 

drei-  bis  viermal  so  gross  wie  der  Durchmesser  der  Zug- 
feder  18. 

Das  Scherengelenk  ist  insgesamt  symmetrisch 
bezüglich  der  Bewegungsebene  des  Gelenkparallelo- 
gramms  (d.  h.  symmetrisch  bezüglich  der  Zeichen- 
ebene  gemäss  Fig.  1a,  b)  aufgebaut.  Dies  ist 
insbesondere  aus  Fig.  2  ersichtlich.  Die  Winkelarme  10, 
1  1  befinden  sich  in  der  Symmetrieebene.  Sie  sind  flan- 
kiert  von  den  Doppelarmen  8.1/8.2  und  9.1/9.2.  Der  im 
Querschnitt  U-förmige  Schwenkarm  15  umgreift  mit  sei- 
nem  Basisabschnitt  15.1  die  vorderen  Enden  der  Win- 
kelarme  10,  11  von  beiden  Seiten.  Die  Zugfeder  18 
befindet  sich  wie  die  Winkelarme  10,  1  1  in  der  Symme- 
trieebene.  Das  Ganze  wird  umschlossen  von  den  bei- 
den  identischen  Blechrahmen  2,  3. 

Im  folgenden  soll  noch  kurz  die  Funktionsweise 
anhand  der  Fig.  1a,  b  erläutert  werden. 

Bei  geschlossener  Schranktüre  befindet  sich  das 
Scherengelenk  in  der  in  Fig.  1a  gezeigten  Stellung.  Der 
Schwenkarm  15  sitzt  dann  mit  seiner  inneren  Kante  auf 
der  Nietverbindung  4,  was  zur  genauen  Definition  der 
Schwenkarmposition  führt.  Die  am  Schwenkarm  15 
befestigte  Schranktüre  wird  also  durch  das  Scherenge- 
lenk  selbst  in  einer  definierten  geschlossenen  Stellung 
gehalten.  Es  kommt  nicht  auf  anderweitig  vorgesehene 
Anschläge  an. 

Beim  Oeffnen  der  Schranktüre  wird  der  Schwenk- 
arm  1  5  gegen  die  Kraft  der  Zugfeder  1  8  nach  aussen 
gezogen  bzw.  geschwenkt.  Das  Gelenkparallelogramm 
gibt  dabei  vor,  auf  welcher  Bewegungsbahn  der 
Schwenkarm  15  nach  aussen  (in  die  in  Fig.  1b  gezeigte 
Position)  geführt  wird.  Wenn  der  Schwenkarm  15  in  die 
horizontale  Position  gebracht  wird,  liegen  die  Abschnitte 
1  0.  1  ,  1  1  .  1  der  Winkelarme  10,11  aufeinander  und  blok- 
kieren  eine  weitere  Bewegung.  Die  Breite  und  der 
gegenseitige  Abstand  der  Abschnitte  10.1  ,  11.1  ist  also 
bewusst  so  gewählt,  dass  sie  das  Scherengelenk  in  der 
ausgeschwenkten  Position  blockieren.  Wird  die  Klapp- 
türe  im  geöffneten  (meist  horizontalen)  Zustand  bela- 
stet,  so  kann  das  Scherengelenk  keinen  Schaden 
nehmen. 

Beim  Oeffnen  des  Scherengelenks  wird  die  Zugfe- 
der  18  entsprechend  den  von  den  hinteren  Enden  der 
Winkelarme  10,  11  (d.  h.  den  Oesen  16,  17)  zurückge- 
legten  Wegstrecken  expandiert.  Da  die  Zugfeder  18 
bezüglich  des  Kunststoffrings  7  verschiebbar  ist,  kann 
sich  die  Längenausdehnung  ohne  Probleme  auf  die 
ganze  Länge  der  Zugfeder  18  verteilen.  Da  die  Feder- 
kraft  einer  Spiralfeder  bekanntlich  proportional  zur  Län- 
genausdehnung  zunimmt,  verstärkt  sich  das  auf  den 
Schwenkarm  15  wirkende,  rückstellende  Drehmoment 
umsomehr,  je  stärker  der  Schwenkarm  15  in  die  Hori- 
zontale  gebracht  wird.  Dies  ist  ein  durchaus  erwünsch- 
ter  Effekt,  da  das  Drehmoment  (das  durch  das 
Eigengewicht  der  Schranktüre  hervorgerufen  wird) 
ebenfalls  umso  stärker  wird,  je  mehr  die  Schranktüre 
aus  der  Vertikalen  in  die  Horizontale  dreht. 

Fig.  3  veranschaulicht  einen  Schrank,  der  mit 
einem  erfindungsgemässen  Scherengelenk  19  ausge- 
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rüstet  ist.  In  Fig.  3  ist  ein  vertikaler  Querschnitt  gezeigt. 
D.  h.  Boden  21,  Decke  22  und  Schranktüre  20  sind  im 
Schnitt  dargestellt.  Von  den  beiden  Seitenwänden  ist 
nur  die  eine  Seitenwand  23  zu  sehen.  (Die  Rückwand 
ist  nicht  dargestellt.)  Die  Schranköffnung  ist  durch  5 
Rohre  24,  25  begrenzt.  Sie  bilden  das  Kantenskelett 
des  typischerweise  quaderförmigen  Schrankes. 

Das  Scherengelenk  19  ist  an  der  Seitenwand  23  in 
deren  unterem  vorderem  Bereich  festgeschraubt.  Der 
Schwenkarm  15  greift  in  eine  Vertiefung  bzw.  Ausneh-  10 
mung  der  Schranktüre  20  ein.  Ist  die  Schranktüre  20  z. 
B.  doppelwandig  ausgebildet,  so  ist  der  Endabschnitt 
15.2  so  dimensioniert,  dass  er  zwischen  den  beiden 
Wänden  der  Schranktüre  20  Platz  findet.  Im  oberen 
Bereich  weist  die  Schranktüre  20  einen  Griff  26  zum  1s 
Oeffnen  des  Schranks  auf. 

Aufgrund  der  spezifischen  geometrischen  Dimen- 
sionierung  des  Scherengelenks  1  9  wird  die  Schranktüre 
20  beim  Oeffnen  um  die  Längsachse  des  unteren  Rohrs 
24  geschwenkt.  Diese  geometrische  Schwenkachse  20 
liegt  sowohl  ausserhalb  der  Schranktüre  20  als  auch 
ausserhalb  des  Scherengelenks  19. 

Es  versteht  sich,  dass  die  Schranktüre  20  an  bei- 
den  Seiten  von  einem  Scherengelenk  gehalten  ist.  Auf- 
grund  der  symmetrischen  Ausführung  des  25 
Scherengelenks  kommt  es  nicht  darauf  an,  ob  es  linker 
Hand  oder  rechter  Hand  der  Schranktüre  montiert  wird. 
Dies  ist  nicht  nur  für  die  Montage  eine  Vereinfachung, 
sondern  auch  für  die  ganze  Lagerhaltung  und  Logistik 
des  Möbellieferanten.  30 

Die  Erfindung  lässt  sich  in  vielfältiger  Weise  variie- 
ren.  Anstelle  eines  Gelenkparallelogramms  kann  z.  B. 
irgendein  Gelenkviereck  verwendet  werden.  Es  kann 
dann  z.  B.  das  eine  Dreharmpaar  8.1/8.2  nur  zur  Stüt- 
zung  des  unteren  Winkelarms  10  verwendet  werden.  35 
Der  Bolzen  13.1  wird  nicht  verwendet,  so  dass  der  Win- 
kelarm  1  1  nur  mit  dem  Dreharm  9.1  resp.  9.2  und  dem 
Schwenkarm  1  5  verbunden  ist  und  deshalb  nicht  paral- 
lel  zum  Winkelarm  1  0  geführt  werden  muss.  Im  gleichen 
Sinn  kann  z.  B.  auf  den  Bolzen  12.1  oder  12.2  verzichtet  40 
werden.  Bei  einem  Gelenkviereck  im  allgemeinen  kann 
der  Schwenkarm  15  um  90°  geschwenkt  werden,  ohne 
dass  die  Dreharme  8.1,  8.2  resp.  9.1,  9.2  ebenfalls 
zwingend  um  90°  gedreht  werden  müssten. 

Anstelle  der  Dreharmpaare  8.1/8.2  und  9.1/9.2  45 
können  gabelförmig  ausgebildete  einstückige  Dreh- 
arme  verwendet  werden.  D.  h.  die  beiden  Dreharme 
8.1,  8.2  werden  durch  einen  einzelnen,  geschlitzten 
Dreharm  ersetzt,  wobei  im  Schlitz  des  Dreharms  der 
Winkelarm  drehbar  befestigt  werden  kann.  so 

Der  symmetrische  Aufbau  ist  ebenfalls  nicht  zwin- 
gend.  Es  kann  z.  B.  auf  den  einen  der  beiden  Blechrah- 
men  verzichtet  werden,  so  dass  das  Gelenkviereck  nur 
noch  einseitig  abgestützt  ist. 

Es  ist  auch  nicht  zwingend,  dass  die  Zugfeder  18  ss 
mit  beiden  Enden  an  je  einem  Winkelarmende  befestigt 
wird.  Das  Ende  18.2  kann  z.  B.  auch  in  die  Oese  17  ein- 
gehängt  werden.  Die  Rückstellkraft  entwickelt  sich  dann 
stärker  pro  Winkeldrehung  des  Schwenkarms  15. 

Umgekehrt  kann  die  Progression  des  rückstellenden 
Drehmoments  reduziert  werden,  indem  beide  Enden 
18.1,  18.2  in  die  Oese  16  (die  ein  kleineres  Wegstück 
zurücklegt)  eingehängt  werden.  Weiter  ist  denkbar, 
dass  der  Gelenkrahmen  Zapfen  resp.  Haken  aufweist, 
um  das  eine  der  beiden  Enden  18.1,  18.2  ortsfest  zu 
verankern.  Aus  alldem  ergibt  sich,  dass  es  ohne  weite- 
res  möglich  ist,  mit  ein  und  derselben  Rahmen-  und 
Scherengelenkkonstruktion  unterschiedliche  Rückstell- 
momente  zu  verwirklichen.  Dies  ist  von  Vorteil,  wenn 
die  Scherengelenke  für  unterschiedlich  schwere 
Schranktüren  verwendet  werden  sollen. 

Fig.  4  zeigt  eine  Ausführungsform  zum  einstellba- 
ren  Ausbalancieren  eines  Kippflügels.  Dargestellt  ist  ein 
Dreharm  27  mit  zwei  gelenkig  mit  ihm  verbundenen 
Führungsarmen  28,  29.  Dreharm  27  und  Führungs- 
arme  28,  29  sind  Teile  eines  (nicht  vollständig  darge- 
stellten)  Gelenkvierecks  im  Sinne  der  Figuren  1a,  b.  An 
einem  (nur  teilweise  dargestellten)  Rahmen  33  ist  ein 
Hebel  30  drehbar  befestigt  (Drehbefestigung  32).  Die 
Drehbefestigung  32  befindet  sich  in  einem  gewissen 
Abstand  hinter  dem  Dreharm  27.  Das  hintere  Ende  des 
Führungsarms  28  ist  durch  eine  Feder  34  mit  einem 
ersten  Ende  30.1  und  der  Führungsarm  29  über  eine 
zweite  Feder  35  mit  einem  zweiten  Ende  30.2  des  zwei- 
armigen  Hebels  30  verbunden. 

Wenn  der  Dreharm  27  nach  vorne  bewegt  wird, 
werden  die  Federn  34,  35  gespannt.  Die  Spannung  in 
den  Federn  hängt  ab  von  der  Wegstrecke,  die  die  Füh- 
rungsarme  28,  29  zurücklegen,  und  von  den  Hebelver- 
hältnissen  in  den  Enden  30.1,  30.2  des  Hebels  30.  Die 
Drehbewegung  des  Hebels  30  hängt  ab  von  den 
Dimensionen  des  Systems.  Wichtig  ist,  dass  die  Federn 
34,  35  an  verschiedenen  Angriffspunkten  des  Gelenk- 
vierecks  angreifen. 

Der  Hebel  30  weist  z.  B.  ein  Langloch  31  im  mittle- 
ren  Bereich  des  Hebels  30  auf.  Je  nachdem  in  welchem 
Abstand  die  Drehbefestigung  32  im  Langloch  31  bezüg- 
lich  der  Enden  30.1  resp.  30.2  angeordnet  ist,  werden 
unterschiedliche  Hebelverhältnisse  realisiert.  Entspre- 
chend  kann  die  auf  das  Gelenkviereck  drückende  Rück- 
stellkraft  nach  den  vorhandenen  Bedürfnissen 
eingestellt  werden. 

Fig.  5  zeigt  eine  weitere  Variante  eines  rückstellen- 
den  Federmechanismus.  Wiederum  ist  ein  Dreharm  36 
an  einem  Rahmen  39  gelenkig  angebracht.  Am  Dreh- 
arm  36  sind  zwei  Führungsarme  37,  38  zur  Bildung 
eines  Gelenkvierecks  beliebiger  Art  angebracht. 

In  einem  Abstand  zum  Dreharm  36  ist  am  Rahmen 
39  eine  Rolle  41  drehbar  angebracht.  Der  Drehpunkt  40 
der  Rolle  41  ist  im  vorliegenden  Beispiel  exzentrisch. 
Am  Umfang  der  Rolle  41  ist  ein  Befestigungsmittel  44 
für  eine  erste  und  eine  zweite  Feder  42  resp.  43  ange- 
bracht.  Die  Federn  42,  43  sind  entlang  des  Umfangs  der 
Rolle  teilweise  um  diese  herum  geführt.  Die  Enden  der 
Federn  42,  43  sind  in  geeignet  gewählten  Angriffspunk- 
ten  45,  46  am  Dreharm  36  befestigt.  Die  Angriffspunkte 
45,  46  haben  unterschiedliche  Abstände  zum  Dreh- 
punkt  des  Dreharms  36. 
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Wenn  sich  der  Dreharm  36  (beim  Oeffnen  der 
geführten  Flügeltüre)  nach  vorne  vom  Drehpunkt  40 
wegbewegt,  dann  werden  die  Federn  42,  43  gespannt. 
Da  die  Angriffspunkte  45,  46  unterschiedliche  Weg- 
strecken  zurücklegen  und  die  Rolle  41  exzentrisch  gela-  5 
gert  ist,  dehnen  sich  die  Federn  42,  43  unterschiedlich 
stark  aus.  Die  Rolle  41  wird  sich  z.  B.  (in  der  Darstellung 
gemäss  Fig.  5)  im  Gegenuhrzeigersinn  drehen.  Wegen 
der  exzentrischen  Lagerung  wird  das  von  der  Feder  42 
auf  die  Rolle  41  ausgeübte  Drehmoment  im  vorliegen-  jo 
den  Beispiel  zusehends  grösser  (weil  sich  der  Abstand 
des  Ablösepunkts  der  Feder  42  vom  Umfang  der  Rolle 
41  von  Drehpunkt  40  wegbewegt),  während  das  Dreh- 
moment  der  Feder  43  kleiner  wird. 

Es  leuchtet  ein,  dass  durch  geeignete  Wahl  des  15 
Drehpunkts  40  der  Rolle  41  die  auf  den  Dreharm  36 
ausgeübte  Rückstellkraft  variiert  werden  kann. 

Die  anhand  der  Figuren  4  und  5  erläuterten  Merk- 
male  können  im  Prinzip  auch  unabhängig  von  den  übri- 
gen  Ausführungsformen  der  Erfindung  eingesetzt  20 
werden.  Sie  lassen  sich  auch  auf  verschiedene  Arten 
mit  den  sonstigen  Merkmalen  der  Erfindung  kombinie- 
ren. 

Weiter  kann  auch  darauf  verzichtet  werden,  die 
Zugfeder  18  um  einen  Kunststoffring  7  herumzuführen.  25 
Das  hintere  Ende  des  Gelenkrahmens  1  kann  z.  B.  orts- 
feste  Verankerungen  bieten,  so  dass  eine  oder  mehrere 
Federn  am  Gelenkrahmen  verankert  werden  können 
und  am  Gelenkviereck  angreifen  können.  Wird  z.  B. 
eine  Zugfeder  zwischen  die  Nietverbindung  4  und  den  30 
Bolzen  13  gespannt,  so  wirkt  eine  das  Scherengelenk 
öffnende  Kraft.  Dies  kann  z.  B.  sinnvoll  für  einen  zum 
Oeffnen  hochzuklappenden  Deckel  sein  (wie  bei  einer 
Truhe).  Auf  Feder-  oder  sonstige  Dämpfungselemente 
kann  natürlich  auch  verzichtet  werden.  35 

Zusammenfassend  ist  festzuhalten,  dass  durch  die 
Erfindung  eine  äusserst  kompakte  und  elegante  Vor- 
richtung  zum  Halten  bzw.  Schwenken  von  Schrank-, 
Fenster-  oder  sonstigen  Flügeln  bzw.  Klappen  geschaf- 
fen  worden  ist.  Die  Vorrichtung  ist  zudem  äusserst  40 
robust  und  lässt  sich  in  ansprechendem  Design  ausfüh- 
ren. 

Patentansprüche 
45 

1  .  Vorrichtung  zum  schwenkbaren  Halten  einer  insbe- 
sondere  um  eine  horizontale  Achse  schwenkbaren 
Flügelklappe  (20),  umfassend  ein  ebenes  Gelenk- 
viereck  und  federnde  Mittel  zum  Dämpfen  der 
Schwenkbewegung,  dadurch  gekennzeichnet,  so 
dass  die  federnden  Mittel  ein  mit  seinem  dehnba- 
ren  Teil  verschiebbar  um  ein  Verankerungselement 
(7)  herumgeführtes  Federelement  (18)  umfassen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  ss 
zeichnet,  dass  das  Federelement  (18)  eine  auf  Zug 
belastbare  Spiralfeder  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Verankerungs- 
element  (7)  eine  bogenförmige  Führung  bietet, 
deren  Krümmungsradius  einem  Mehrfachen  eines 
halben  Durchmessers  des  Federelements  (1  8)  ent- 
spricht. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Federelement 
(18)  mit  beiden  Enden  (18.1,  18.2)  am  Gelenkvier- 
eck  (8.1,  8.2,  9.1,9.2,  10,  11)  angreift  (17,  18). 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Gelenkviereck 
(8.1,  8.2,  9.1,  9.2,  10,  11)  und  das  Verankerungs- 
element  (7)  an  einem  gemeinsamen  Gelenkrah- 
men  (1)  abgestützt  sind. 

6.  Vorrichtung  zum  schwenkbaren  Halten  einer  Flü- 
gelklappe,  umfassend  ein  ebenes  Gelenkviereck 
(8.1,  8.2,  9.1,  9.2,  10,  11)  und  vorzugsweise 
federnde  Mittel  (18)  zum  Dämpfen  einer  Schwenk- 
bewegung  der  Flügelklappe  (20),  gekennzeichnet 
durch  einen  Gelenkrahmen  (1),  welcher  das 
Gelenkviereck  (8.1,  8.2,  9.1,  9.2,  10,  11)  im  wesent- 
lichen  symmetrisch  bezüglich  einer  Bewegungs- 
ebene  des  Gelenkvierecks  (8.1,  8.2,  9.1,  9.2,  10, 
11)  abstützt. 

7.  Vorrichtung  insbesondere  nach  einem  der  Ansprü- 
che  5  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 
Gelenkviereck  (8.1,  8.2,  9.1,9.2,  10,  1  1)  vollständig 
im  Gelenkrahmen  (1)  versenkbar  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  am  Gelenkviereck 
(8.1,  8.2,  9.1,  9.2,  10,  11)  ein  Befestigungsarm  (15) 
zum  Anbringen  der  Flügelklappe  (20)  schwenkbar 
gelagert  bzw.  geführt  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Federelement 
(18)  das  Gelenkviereck  (8.  1,8.2,  9.1,9.2,  10,  11)  in 
den  Gelenkrahmen  (1)  zurückzieht  und  beim  Oeff- 
nen  der  Flügelklappe  (20)  gespannt  wird. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Federelement 
(18)  im  wesentlichen  vollständig  im  Gelenkrahmen 
(1)  untergebracht  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Gelenkrahmen 
(1)  im  wesentlichen  durch  zwei  in  definiertem 
Abstand  miteinander  verbundene  (4,  5,  6),  aus 
Blech  bestehende  Rahmenteile  (2,  3)  gebildet  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Verankerungs- 
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element  (7)  ein  Ring  insbesondere  aus  Kunststoff 
ist,  dessen  Achse  senkrecht  zur  Bewegungsebene 
des  Gelenkvierecks  (8.1,  8.2,  9.1,  9.2,  10,  11)  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  12,  s 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Gelenkviereck 
(8.1,  8.2,  9.1,  9.2,  10,  11)  zwei  am  Gelenkrahmen 
(1)  schwenkbar  befestigte  Arme  (8.1  ,  8.2  resp.  9.1  , 
9.2)  und  zwei  an  den  genannten  Armen  (8.1,  8.2, 
9.1,  9.2)  parallel  zueinander  befestigte  weitere  10 
Arme  (10,  11)  aufweist,  wobei  an  den  letztgenann- 
ten  Armen  der  Befestigungsarm  (15)  angebracht 
ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn-  is 
zeichnet,  dass  die  erstgenannten  Arme  (8.1,  8.2, 
9.1,  9.2)  als  Doppelarme  (8.1/8.2,  9.1/9.2)  ausge- 
führt  sind,  und  die  zweitgenannten  Arme  (10,  11) 
zwischen  den  erstgenannten  Armen  (8.1,  8.2,  9.1, 
9.2)  gabelartig  gehalten  sind.  20 

15.  Vorrichtung  insbesondere  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zwei 
Federn  (34,  35;  42,  43)  vorgesehen  sind,  die  an 
Angriffspunkten  (28,  29;  45,  46)  unterschiedlicher  25 
Hebelwirkung  am  Gelenkviereck  (27,  28,  29;  36, 
37,  38)  angreifen. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Federn  (34,  35;  42,  43)  zur  30 
Erzielung  einer  justierbaren  Dämpfungs-  bzw.  Ent- 
lastungswirkung  an  einem  Drehorgan  (30;  41)  mit 
einstellbaren  Hebelverhältnissen  angebracht  sind. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekenn-  35 
zeichnet,  dass  das  Drehorgan  (30)  ein  Hebel  mit 
einstellbarer  (31)  Länge  der  Hebelarme  (30.1/32, 
30.2/32)  ist. 

18.  Schrank  mit  einer  schwenkbaren  Türe  (20),  welche  40 
durch  mindestens  zwei  Vorrichtungen  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  1  7  gehalten  bzw.  beführt  ist. 

19.  Schrank  nach  Anspruch  18,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  eine  Rahmenöffnung  für  die  Schranktüre  45 
(20)  mindestens  an  einer  Seite  durch  ein  Rohr  (24, 
25)  begrenzt  ist,  und  dass  die  Schranktüre  um  die 
geometrische  Achse  des  mindestens  einen  Rohres 
(24)  schwenkbar  ist. 

50 
20.  Schrank  nach  einem  der  Ansprüche  18  oder  19, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schranktüre 
(20)  Ausnehmungen  zum  Einhängen  von  Befesti- 
gungsarmen  (15)  aufweist. 
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